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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Anhörungsunterlagen zur Teilrevision der Verordnung vom 
24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR) betr. Überarbeitung der Bestimmungen für Vote 
électronique. Gerne nehmen wir dazu Stellung. 

Die SP Schweiz begrüsst die vorgeschlagene Teilrevision der VPR. Die Verschlankung der Verord-
nung und die Schaffung der Grundlagen für ein effizienteres Bewilligungsverfahren und für leistungs-
fähigere Systeme der 2. Generation mit durchgängiger Verifizierbarkeit finden unsere vollste Zu-
stimmung, ebenso die geplante Staffelung, je nach erreichtem Sicherheitsstandard 30% (plus Aus-
landschweizer Stimmberechtigte) bis 50% des kantonalen Elektorats zur Online-Abgabe ihrer Stim-
me freizugeben und bei vollständiger Umsetzung ganz auf eine solche Limitierung zu verzichten. 

Aus politischer Sicht ist ein hoher Sicherheitsstandard und eine hohe Transparenz zwingend, um das 
Vertrauen der breiten Bevölkerung in das E-Voting zu gewinnen. Die SP unterstützt deshalb auch 
ausdrücklich Artikel 27m Absatz 2, der alle wichtigen behördlichen Vorgänge rund um die elektroni-
sche Stimmabgabe und die entsprechende Dokumentation dem Öffentlichkeitsprinzip unterwirft. 

Aus Sicht der SP Schweiz ist alles zu unternehmen, damit bis 2015 zumindest alle Auslandschweize-
rInnen und bis 2019 alle Stimmberechtigten in der ganzen Schweiz auf elektronischem Weg stimmen 
und wählen können. Falls erforderlich, sind zur Erreichung dieses Zieles im Sinne der SP-Motion 
11.3879 „Flächendeckendes E-Voting für Auslandschweizerinnen und -schweizer bis 2015“ auch 
bundesgesetzliche Massnahmen vorzusehen. 
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